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 A. Amtliche Texte

Verordnungen

303 Verordnung zur Änderung der Verordnung  
 zum Wiedereinstieg in den regulären Schulbetrieb  
 und den Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen  
 sowie zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Vom 6. November 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1385), aufgrund des § 15 des Gesundheitsdienst-
gesetzes vom 19. Mai 1999 (Amtsbl. S. 844), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. August 
2018 (Amtsbl. I S. 674) verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

In der Verordnung zum Wiedereinstieg in den regulären 
Schulbetrieb und den Betrieb sonstiger Bildungsein-
richtungen sowie zum Betrieb von Kindertageseinrich-
tungen vom 7. August 2020 (Amtsbl. I S. 738, 743), 
wird nach § 1 folgender § 1 a eingefügt:

„§ 1a 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, im 
Schulgebäude nach Maßgabe der folgenden Absätze 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

(2) Diese Verpflichtung bezieht sich für die Schüle-
rinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen 
ab Klassenstufe 5 mit Ausnahme der Schülerinnen 
und Schüler mit anerkanntem Unterstützungsbedarf 
Geistige Entwicklung auch auf den Unterricht in den 
Klassen- oder Kursräumen sowie den gesamten Be-
treuungsbetrieb. Für die Schülerinnen und Schüler bis 
einschließlich der Klassenstufe 4 der Grundschulen 
und Förderschulen sowie für die Schülerinnen und 
Schüler mit anerkanntem Unterstützungsbedarf Geisti-
ge Entwicklung gilt diese Verpflichtung weder für den 
Unterricht noch für den Betreuungsbetrieb.

(3) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung gilt, soweit dem im Einzelfall keine medizi-
nischen Gründe entgegenstehen. Dies ist in geeigneter 

Weise, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest, glaub-
haft zu machen.

(4) Während Klassen- oder Kursarbeiten besteht 
keine Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung. Darüber hinaus entscheiden die Lehr-
kräfte, inwiefern, unter Berücksichtigung päda-
gogisch-didaktischer Gründe und der Verstärkung 
anderer Schutzmaßnahmen, eine situationsbezogene 
kurzzeitige Ausnahme von der Pflicht zum Tragen der 
Mund- Nasen-Bedeckung gewährt werden kann.

(5) Nähere Einzelheiten regelt der „Musterhygieneplan 
Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen 
der Corona-Pandemiemaßnahmen“.

Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 9. November 2020 in Kraft 
und am 29. November 2020 außer Kraft.

Saarbrücken, den 6. November 2020
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